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Bisherige Fassung Neue Fassung 

HAUPTSATZUNG 

der Stadt Meckenheim vom 

15.12.2014 
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Ortschaften, Ortsvorsteher 

§ 5 Gleichstellung von Frau und 
Mann  
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§ 7 Anregungen und Beschwerden 
§ 8 Bezeichnung des Rates und sei-

ner Mitglieder 
§ 9 Dringlichkeitsentscheidungen 

§ 10 Ausschüsse 
§ 11 Geschäftsordnung, Zuständig-

keitsordnung 
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schäften 
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§ 1 
Name, Gebiet 

 

(1) Die Stadt Meckenheim ist am 
01. August 1969 durch den Zu-

sammenschluss der früheren 
Stadt Meckenheim und der frühe-
ren Gemeinden Altendorf, Ers-

dorf, Lüftelberg und Merl auf-
grund des Gesetzes zur kommu-

nalen Neugliederung des Raumes 
Bonn vom 10. Juli 1969 (GVB. 
NW. S. 236) gegründet worden. 

(2) Das Stadtgebiet umfasst 
3.479,65 ha. 

 
§ 2 

Wappen, Dienstsiegel, Flagge, Logo 

mit Wortmarke 
 

Die Stadt Meckenheim führt ein Wap-
pen, ein Dienstsiegel, eine Flagge und 

ein Logo mit Wortmarke. 
 
(1a) Beschreibung des Wappens: 

 In Silber (weiß) ein schwarzes 
Kreuz, belegt mit einem blauen 

Reichsapfel mit goldenem (gel-
bem) Kreuz und ebensolchen Be-
schlägen. Das Wappen ist als An-

lage 1 dargestellt. 
(1b)  Verwendung des Stadtwappens: 

- Jede Verwendung des Stadtwap-
pens durch Dritte bedarf der Ge-
nehmigung des Bürgermeisters. 

Die Genehmigung ist schriftlich 
und mit bildlicher Darstellung 

des Wappens bei der Stadt Me-
ckenheim zu beantragen. 

- Die Genehmigung wird befristet 

und widerruflich nur für heral-
disch und künstlerisch einwand-

freie Darstellungen erteilt und 
kann mit Auflagen, insbesondere 
über die Art und Form der Ver-

wendung, versehen werden. Je-
der Anschein einer amtlichen 

Verwendung oder Verwechs-
lungsmöglichkeit muss vermie-
den werden. 

§ 1 
Name, Gebiet 

 

(1) Die Stadt Meckenheim ist am 
01. August 1969 durch den Zu-

sammenschluss der früheren 
Stadt Meckenheim und der frühe-
ren Gemeinden Altendorf, Ers-

dorf, Lüftelberg und Merl auf-
grund des Gesetzes zur kommu-

nalen Neugliederung des Raumes 
Bonn vom 10. Juli 1969 (GVB. 
NW. S. 236) gegründet worden. 

(2) Das Stadtgebiet umfasst 
3.479,65 ha. 

 
§ 2 

Wappen, Dienstsiegel, Flagge, Logo 

mit Wortmarke 
 

Die Stadt Meckenheim führt ein Wap-
pen, ein Dienstsiegel, eine Flagge und 

ein Logo mit Wortmarke. 
 
(1a) Beschreibung des Wappens: 

 In Silber (weiß) ein schwarzes 
Kreuz, belegt mit einem blauen 

Reichsapfel mit goldenem (gel-
bem) Kreuz und ebensolchen Be-
schlägen. Das Wappen ist als An-

lage 1 dargestellt. 
(1b)  Verwendung des Stadtwappens: 

- Jede Verwendung des Stadtwap-
pens durch Dritte bedarf der Ge-
nehmigung des Bürgermeisters. 

Die Genehmigung ist schriftlich 
und mit bildlicher Darstellung 

des Wappens bei der Stadt Me-
ckenheim zu beantragen. 

- Die Genehmigung wird befristet 

und widerruflich nur für heral-
disch und künstlerisch einwand-

freie Darstellungen erteilt und 
kann mit Auflagen, insbesondere 
über die Art und Form der Ver-

wendung, versehen werden. Je-
der Anschein einer amtlichen 

Verwendung oder Verwechs-
lungsmöglichkeit muss vermie-
den werden. 



3 
 

- Die Verwendung des Stadtwap-
pens ist unzulässig für Ge-
schäftspapiere, Reklamedruck-

sachen, Siegel, Stempel, Aus-
hangkästen, Bekanntmachungs-

tafeln, Gebäude, Geschäftsstel-
len und Büros von Privatperso-
nen und Firmen, sowie für 

Spruchbänder jeglicher Art. Die 
Verwendung des Stadtwappens 

darf das Ansehen der Stadt nicht 
gefährden oder schädigen.  

- Die Genehmigung zur Verwen-

dung des Stadtwappens kann je-
der Zeit ohne Angabe von Grün-

den widerrufen werden. 
(2) Beschreibung des Dienstsiegels: 

Umschrift: Oben: 

Stadt Me-
ckenheim 

unten: Rhein-Sieg-
Kreis 

Siegelbild: Das Stadtwappen in 
folgender Tingie-
rung: In Weiß ein 

schwarzes Kreuz, 
belegt mit einem 

Reichsapfel mit wei-
ßem Kreuz und Be-
schlägen im Umriss. 

Das Dienstsiegel ist 
als Anlage 2 darge-

stellt. 
(3) Beschreibung der Flagge: 

Als Hissflagge: Blau mit 

dem Stadt-
wappen zur 

Stange hin 
verschoben. 

(4) Logo mit Wortmarke: 

Die Stadtverwaltung Meckenheim 
nutzt im Rahmen des Corporate 

Design ein Logo. Das Logo be-
steht aus einem stilisierten Apfel, 
der gleichzeitig das M des Stadt-

namens Meckenheim bildet (An-
lage 3). Absatz 1b ist entspre-

chend für das Logo anzuwenden. 
Über Ausnahmen entscheidet der 
Bürgermeister. 
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§ 3 
Funktionsbezeichnungen 

 

Die Funktionsbezeichnungen dieser 
Satzung werden in weiblicher oder 

männlicher Form geführt. 
 
 

§ 4 
Einteilung des Stadtgebietes in Ort-

schaften, Ortsvorsteher 
 

(1) Innerhalb des Stadtgebietes 

werden folgende Ortschaften ge-
bildet: 

 
Altendorf, Ersdorf, Lüftelberg, Merl. 

 

 Die räumliche Abgrenzung der 
Ortschaften ergibt sich aus den 

als Anlagen 4 a bis c beigefügten 
Karten, die Bestandteil der Sat-

zung sind. 
(2) Die Ortschaften Altendorf, Ers-

dorf, Lüftelberg und Merl führen 

ihren Namen als Zusatz zu dem 
Namen der Stadt Meckenheim. 

(3) Der Rat wählt für jede Ortschaft 
einen Ortsvorsteher. Die Wahl er-
folgt für die Dauer der Wahlzeit 

des Rates. Der Ortsvorsteher 
muss in der Ortschaft, für die er 

gewählt wird, wohnen und dem 
Rat angehören oder angehören 
können. Der Bürgermeister und 

seine Stellvertreter sollen nicht 
zum Ortsvorsteher gewählt wer-

den. 
(4) Der Ortsvorsteher hat die Be-

lange seiner Ortschaft gegenüber 

dem Rat wahrzunehmen. Im Rah-
men dieser Aufgabe ist er jeder-

zeit berechtigt und verpflichtet, 
Wünsche, Anregungen und Be-
schwerden aus seiner Ortschaft 

aufzugreifen und an den Rat oder 
an den für die Entscheidung der 

Angelegenheit zuständigen Aus-
schuss weiterzuleiten. Der Rat 
bzw. der Ausschuss soll den Orts-

vorsteher vor der Entscheidung 
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über Angelegenheiten, die Be-
lange der Ortschaft berühren, hö-
ren. Die Anhörung kann sowohl 

schriftlich als auch mündlich er-
folgen. Sie soll mündlich erfolgen, 

wenn der Ortsvorsteher in einer 
Angelegenheit dem Rat Wünsche, 
Anregungen oder Beschwerden 

vorgetragen hat. 
(5) Der Bürgermeister kann den 

Ortsvorsteher mit der Erledigung 
bestimmter Geschäfte der laufen-
den Verwaltung und in geeigne-

ten Fällen für den Bereich seiner 
Ortschaft mit der Wahrnehmung 

repräsentativer Aufgaben und 
Verpflichtungen beauftragen. Der 
Ortsvorsteher führt diese Ge-

schäfte/Aufgaben in Verantwor-
tung gegenüber dem Bürger-

meister durch. 
 

§ 5 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 

(1) Der Bürgermeister bestellt eine 
hauptamtlich tätige Gleichstel-

lungsbeauftragte. 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte 

wirkt bei allen Vorhaben und 

Maßnahmen der Stadt mit, die die 
Belange von Frauen berühren o-

der Auswirkungen auf die Gleich-
berechtigung von Frau und Mann 
und die Anerkennung ihrer 

gleichberechtigten Stellung in der 
Gesellschaft haben. 

(3) Der Bürgermeister unterrichtet 
die Gleichstellungsbeauftragte 
über geplante Maßnahmen ge-

mäß Abs. 2 rechtzeitig und um-
fassend. 

(4) Auf Antrag des Rates oder eines 
seiner Ausschüsse kann der 
Gleichstellungsbeauftragten im 

Einvernehmen mit dem Bürger-
meister Rederecht gewährt wer-

den. 
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§ 6 
Unterrichtung der Einwohner 

 

(1) Der Rat hat die Einwohner über 
allgemein bedeutsame Angele-

genheiten der Stadt zu unterrich-
ten. Die Unterrichtung hat mög-
lichst frühzeitig zu erfolgen. Über 

die Art und Weise der Unterrich-
tung (z.B. Hinweis in der örtlichen 

Presse, öffentliche Anschläge, 
schriftliche Unterrichtung aller 
Haushalte, Durchführung beson-

derer Informationsveranstaltun-
gen, Abhaltung von Einwohner-

versammlungen) entscheidet der 
Rat von Fall zu Fall. 

(2) Eine Einwohnerversammlung soll 

insbesondere stattfinden, wenn 
es sich um Planungen oder Vor-

haben der Stadt handelt, die un-
mittelbar raum- oder entwick-

lungsbedeutsam sind oder das 
wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Wohl ihrer Einwohner nach-

haltig berühren oder die mit er-
heblichen Auswirkungen für eine 

Vielzahl von Einwohnern verbun-
den sind. Die Einwohnerver-
sammlung kann auf Teile des 

Stadtgebietes beschränkt wer-
den. 

(3) Hat der Rat die Durchführung ei-
ner Einwohnerversammlung be-
schlossen, so setzt der Bürger-

meister Zeit und Ort der Ver-
sammlung fest und lädt alle Ein-

wohner durch öffentliche Be-
kanntmachung ein. Der Bürger-
meister führt den Vorsitz in der 

Versammlung. Zu Beginn der 
Versammlung unterrichtet der 

Bürgermeister die Einwohner 
über Grundlagen, Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen der Planung 

bzw. des Vorhabens. Anschlie-
ßend haben die Einwohner Gele-

genheit, sich zu den Ausführun-
gen zu äußern und sie mit dem 
Bürgermeister zu erörtern. Eine 

Beschlussfassung findet nicht 
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statt. Der Rat ist über das Ergeb-
nis der Einwohnerversammlung 
in seiner nächsten Sitzung zu un-

terrichten. 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund 

der Geschäftsordnung obliegende 
Unterrichtungspflicht bleibt unbe-
rührt. 

§ 7 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich mit An-

regungen und Beschwerden an 

den Rat zu wenden (Bürgeran-
trag). Die Eingabe kann einzeln 

oder in Gemeinschaft mit ande-
ren eingereicht werden; sie muss 
schriftlich oder zur Niederschrift 

erfolgen.  
(2) Anregungen und Beschwerden, 

die nicht in den Aufgabenbereich 
der Stadt Meckenheim fallen, 

sind durch den Bürgermeister an 
die zuständige Stelle weiterzulei-
ten. Der Petent ist hierüber zu 

unterrichten. 
(3) Eingaben von Bürgern, die weder 

Anregungen noch Beschwerden 
zum Inhalt haben (z. B. Fragen, 
Erklärungen, Ansichten etc.), 

sind ohne Beratung durch den 
Bürgermeister zurückzugeben. 

(4) Für die Erledigung von Anregun-
gen und Beschwerden im Sinne 
von Abs. 1 bestimmt der Rat den 

Haupt- und Finanzausschuss. Der 
Bürger hat das Recht, sein Anlie-

gen vor dem Ausschuss mündlich 
vorzutragen, bei Bedarf weitere 
Erläuterungen zu geben und er-

gänzende Fragen aus dem Aus-
schuss dem Vorsitzenden gegen-

über zu beantworten. 
(5)    Der Haupt- und Finanzausschuss 

prüft und entscheidet über die 

Anregung oder Beschwerde. Er 
kann zur Entscheidungsfindung 

die Stellungnahme eines anderen 
Fachausschusses einholen.  
Nach Vorlage der Stellungnahme 

ist die Angelegenheit erneut im 
Haupt- und Finanzausschuss zu 

statt. Der Rat ist über das Ergeb-
nis der Einwohnerversammlung 
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terrichten. 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund 

der Geschäftsordnung obliegende 
Unterrichtungspflicht bleibt unbe-
rührt. 

§ 7 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich mit An-

regungen und Beschwerden an 

den Rat zu wenden (Bürgeran-
trag). Die Eingabe kann einzeln 

oder in Gemeinschaft mit ande-
ren eingereicht werden; sie muss 
schriftlich oder zur Niederschrift 

erfolgen.  
(2) Anregungen und Beschwerden, 

die nicht in den Aufgabenbereich 
der Stadt Meckenheim fallen, 

sind durch den Bürgermeister an 
die zuständige Stelle weiterzulei-
ten. Der Petent ist hierüber zu 

unterrichten. 
(3) Eingaben von Bürgern, die weder 

Anregungen noch Beschwerden 
zum Inhalt haben (z. B. Fragen, 
Erklärungen, Ansichten etc.), 

sind ohne Beratung durch den 
Bürgermeister zurückzugeben. 

(4) Für die Erledigung von Anregun-
gen und Beschwerden im Sinne 
von Abs. 1 bestimmt der Rat den 

Haupt- und Finanzausschuss. Der 
Bürger hat das Recht, sein Anlie-

gen vor dem Ausschuss mündlich 
vorzutragen, bei Bedarf weitere 
Erläuterungen zu geben und er-

gänzende Fragen aus dem Aus-
schuss dem Vorsitzenden gegen-

über zu beantworten. 
(5)    Der Haupt- und Finanzausschuss 

prüft und entscheidet über die 

Anregung oder Beschwerde. Er 
kann zur Entscheidungsfindung 

die Stellungnahme eines anderen 
Fachausschusses einholen.  
Nach Vorlage der Stellungnahme 

ist die Angelegenheit erneut im 
Haupt- und Finanzausschuss zu 



8 
 

beraten und zu entscheiden. Der 
Petent ist entsprechend zu infor-
mieren.  

(6) Das Recht des Rates, die Ent-
scheidung einer Angelegenheit, 

die den Gegenstand einer Anre-
gung oder Beschwerde bildet, an 
sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO 

NRW), bleibt unberührt. 
(7) Von einer Prüfung von Anregun-

gen und Beschwerden soll abge-
sehen werden, wenn 
a) die Eingabe anonym, unver-

ständlich oder ohne eindeuti-
ges Anliegen ist, 

b) der Inhalt einen Straftatbe-
stand erfüllt, 

c) Gegenstand eines sachglei-

chen, schwebenden gerichtli-
chen Verfahrens ist oder 

durch Gerichtsurteil rechts-
kräftig entschieden worden 

ist, 
d) Gegenstand eines förmlichen 

Beteiligungsverfahrens nach 

Bundesgesetz oder einer an-
deren Rechtsvorschrift ist o-

der werden kann, 
e) bereits Gegenstand der Bera-

tung und Entscheidung im Rat 

oder seiner Ausschüsse war 
und kein neues Sachvorbrin-

gen erkennbar ist, 
f) gegenüber bereits geprüften 

Anregungen und Beschwer-

den kein neues Sachvorbrin-
gen vorliegt. 

Der Haupt- und Finanzausschuss 
ist hierüber zu unterrichten. 

(8) Der Bürgermeister unterrichtet 

den Petenten nach Abschluss des 
Verfahrens über die Entscheidung 

des Haupt- und Finanzausschus-
ses. 

 

§ 8 
Bezeichnung des Rates und seiner Mit-

glieder 
 

(1) Der Rat der Stadt führt die Be-

zeichnung „Stadtrat”. 

beraten und zu entscheiden. Der 
Petent ist entsprechend zu infor-
mieren.  

(6) Das Recht des Rates, die Ent-
scheidung einer Angelegenheit, 

die den Gegenstand einer Anre-
gung oder Beschwerde bildet, an 
sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO 

NRW), bleibt unberührt. 
(7) Von einer Prüfung von Anregun-

gen und Beschwerden soll abge-
sehen werden, wenn 
a) die Eingabe anonym, unver-

ständlich oder ohne eindeuti-
ges Anliegen ist, 

b) der Inhalt einen Straftatbe-
stand erfüllt, 

c) Gegenstand eines sachglei-

chen, schwebenden gerichtli-
chen Verfahrens ist oder 

durch Gerichtsurteil rechts-
kräftig entschieden worden 

ist, 
d) Gegenstand eines förmlichen 

Beteiligungsverfahrens nach 

Bundesgesetz oder einer an-
deren Rechtsvorschrift ist o-

der werden kann, 
e) bereits Gegenstand der Bera-

tung und Entscheidung im Rat 

oder seiner Ausschüsse war 
und kein neues Sachvorbrin-

gen erkennbar ist, 
f) gegenüber bereits geprüften 

Anregungen und Beschwer-

den kein neues Sachvorbrin-
gen vorliegt. 

Der Haupt- und Finanzausschuss 
ist hierüber zu unterrichten. 

(8) Der Bürgermeister unterrichtet 

den Petenten nach Abschluss des 
Verfahrens über die Entscheidung 

des Haupt- und Finanzausschus-
ses. 

 

§ 8 
Bezeichnung des Rates und seiner Mit-

glieder 
 

(1) Der Rat der Stadt führt die Be-

zeichnung „Stadtrat”. 
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(2) Die gewählten Mitglieder des Ra-
tes der Stadt führen die Bezeich-
nung „Ratsmitglied”. 

 
§ 9 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 

Dringlichkeitsentscheidungen des 

Haupt- und Finanzausschusses oder 
des Bürgermeisters mit einem Ratsmit-

glied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO NRW) be-
dürfen der Schriftform. 
 

§ 10 
Ausschüsse 

 
(1) Der Rat beschließt, welche Aus-

schüsse außer den in der Ge-

meindeordnung oder in anderen 
gesetzlichen Vorschriften vorge-

schriebenen Ausschüssen gebil-
det werden. Die Zahl der Aus-

schussmitglieder soll ungerade 
sein. 

(2) Für die Ausschussmitglieder sind 

Stellvertreter zu wählen. Rats-
mitglieder können nur von Rats-

mitgliedern vertreten werden. 
Die Stellvertreter können persön-
lich oder aus der Liste bestimmt 

werden soweit gesetzlich nicht 
persönliche Stellvertreter vorge-

sehen sind. 
(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse 

können vom Bürgermeister je-

derzeit Auskunft über die Angele-
genheiten verlangen, die zum 

Aufgabenbereich ihres Ausschus-
ses gehören; sie haben insoweit 
zum Zwecke der Unterrichtung 

ihres Ausschusses auch das Recht 
auf Akteneinsicht. 

 
§ 11 

Geschäftsordnung, Zuständigkeitsord-

nung 
 

(1) Das Verfahren des Rates und sei-
ner Ausschüsse ist in einer Ge-
schäftsordnung zu regeln, die 

vom Rat zu beschließen ist. 

(2) Die gewählten Mitglieder des Ra-
tes der Stadt führen die Bezeich-
nung „Ratsmitglied”. 

 
§ 9 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 

Dringlichkeitsentscheidungen des 

Haupt- und Finanzausschusses oder 
des Bürgermeisters mit einem Ratsmit-

glied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO NRW) be-
dürfen der Schriftform. 
 

§ 10 
Ausschüsse 

 
(1) Der Rat beschließt, welche Aus-

schüsse außer den in der Ge-

meindeordnung oder in anderen 
gesetzlichen Vorschriften vorge-

schriebenen Ausschüssen gebil-
det werden. Die Zahl der Aus-

schussmitglieder soll ungerade 
sein. 

(2) Für die Ausschussmitglieder sind 

Stellvertreter zu wählen. Rats-
mitglieder können nur von Rats-

mitgliedern vertreten werden. 
Die Stellvertreter können persön-
lich oder aus der Liste bestimmt 

werden soweit gesetzlich nicht 
persönliche Stellvertreter vorge-

sehen sind. 
(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse 

können vom Bürgermeister je-

derzeit Auskunft über die Angele-
genheiten verlangen, die zum 

Aufgabenbereich ihres Ausschus-
ses gehören; sie haben insoweit 
zum Zwecke der Unterrichtung 

ihres Ausschusses auch das Recht 
auf Akteneinsicht. 

 
§ 11 

Geschäftsordnung, Zuständigkeitsord-

nung 
 

(1) Das Verfahren des Rates und sei-
ner Ausschüsse ist in einer Ge-
schäftsordnung zu regeln, die 

vom Rat zu beschließen ist. 
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(2) Die Zuständigkeit der Ausschüsse 
ist in einer Zuständigkeitsord-
nung zu regeln, die vom Rat zu 

beschließen ist. 
 

§ 12 
Aufwandsentschädigung, Verdienst-

ausfallersatz 

 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten 

eine Aufwandsentschädigung in 
Form eines monatlichen Pau-
schalbetrages und ein Sitzungs-

geld nach Maßgabe der Entschä-
digungsverordnung (EntschVO) 

für die Teilnahme an Rats-, Aus-
schuss- und Fraktionssitzungen. 
Die Anzahl der Fraktionssitzun-

gen, für die das Sitzungsgeld ge-
zahlt wird, wird auf maximal 30 

Sitzungen im Haushaltsjahr be-
schränkt. 

(2) Sachkundige Bürger und sachkun-
dige Einwohner erhalten für die 
Teilnahme an Ausschuss-, und 

Fraktionssitzungen ein Sitzungs-
geld nach Maßgabe der EntschVO. 

Die Anzahl der Fraktionssitzungen, 
für die das Sitzungsgeld gezahlt 
wird, wird auf maximal 30 Sitzun-

gen im Haushaltsjahr beschränkt. 
(3) Beratende Ausschussmitglieder 

erhalten für die Teilnahme an 
Ausschusssitzungen ein Sitzungs-
geld nach Maßgabe der Ent-

schVO. Die Höhe bemisst sich 
nach dem für sachkundige Bürger 

- sachkundige Einwohner zu-
stehendem Sitzungsgeld. 

(4) Rats- und Ausschussmitglieder 

haben Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalles. Der Ver-

dienstausfall wird für jede Stunde 
der versäumten regelmäßigen 
Arbeitszeit berechnet, wobei die 

letzte angefangene Stunde voll zu 
rechnen ist. Der Anspruch wird 

wie folgt abgegolten: 
a) Alle Rats- und Ausschuss-

mitglieder erhalten einen 

Regelstundensatz, es sei 
denn, dass sie ersichtlich 

(2) Die Zuständigkeit der Ausschüsse 
ist in einer Zuständigkeitsord-
nung zu regeln, die vom Rat zu 

beschließen ist. 
 

§ 12 
Aufwandsentschädigung, Verdienst-

ausfallersatz 

 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten 

eine Aufwandsentschädigung in 
Form eines monatlichen Pau-
schalbetrages und ein Sitzungs-

geld nach Maßgabe der Entschä-
digungsverordnung (EntschVO) 

für die Teilnahme an Rats-, Aus-
schuss- und Fraktionssitzungen. 
Die Anzahl der Fraktionssitzun-

gen, für die das Sitzungsgeld ge-
zahlt wird, wird auf maximal 30 

Sitzungen im Haushaltsjahr be-
schränkt. 

(2) Sachkundige Bürger und sachkun-
dige Einwohner erhalten für die 
Teilnahme an Ausschuss-, und 

Fraktionssitzungen ein Sitzungs-
geld nach Maßgabe der EntschVO. 

Die Anzahl der Fraktionssitzungen, 
für die das Sitzungsgeld gezahlt 
wird, wird auf maximal 30 Sitzun-

gen im Haushaltsjahr beschränkt. 
(3) Beratende Ausschussmitglieder 

erhalten für die Teilnahme an 
Ausschusssitzungen ein Sitzungs-
geld nach Maßgabe der Ent-

schVO. Die Höhe bemisst sich 
nach dem für sachkundige Bürger 

- sachkundige Einwohner zu-
stehendem Sitzungsgeld. 

(4) Rats- und Ausschussmitglieder 

haben Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalles. Der Ver-

dienstausfall wird für jede Stunde 
der versäumten regelmäßigen 
Arbeitszeit berechnet, wobei die 

letzte angefangene Stunde voll zu 
rechnen ist. Der Anspruch wird 

wie folgt abgegolten: 
a) Alle Rats- und Ausschuss-

mitglieder erhalten einen 

Regelstundensatz, es sei 
denn, dass sie ersichtlich 



11 
 

keine finanziellen Nachteile 
erlitten haben. Der Regel-
stundensatz wird auf 10,00 

€ festgesetzt. 
 

b) Unselbständigen wird im 
Einzelfall der den Regel-
stundensatz übersteigende 

Verdienstausfall gegen 
entsprechenden Nachweis, 

z.B. durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeit-
gebers, ersetzt. 

c) Selbständige können eine 
besondere Verdienstaus-

fallpauschale je Stunde er-
halten, sofern sie einen 
den Regelsatz überstei-

genden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die 

Glaubhaftmachung erfolgt 
durch eine schriftliche Er-

klärung über die Höhe des 
Einkommens, in der die 
Richtigkeit der gemachten 

Angaben versichert wird. 
d) Personen, die einen Haus-

halt mit mindestens 2 Per-
sonen führen und nicht o-
der weniger als 20 Stunden 

je Woche erwerbstätig 
sind, erhalten für die Zeit 

der mandatsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt 
mindestens den Regelstun-

densatz. Auf Antrag wer-
den statt des Regelstun-

densatzes die notwendigen 
Kosten für eine Vertretung 
im Haushalt ersetzt. 

 
 

 
 
 

 
 

e) Entgeltliche Kinderbetreu-
ungskosten, die außerhalb 
der regelmäßigen Arbeits-

zeit aufgrund der mandats-
bedingten Abwesenheit 

keine finanziellen Nachteile 
erlitten haben. Der Regel-
stundensatz wird auf 10,00 

€ in der EntschVO festge-
setzt. 

b) Unselbständigen wird im 
Einzelfall der den Regel-
stundensatz übersteigende 

Verdienstausfall gegen 
entsprechenden Nachweis, 

z.B. durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeit-
gebers, ersetzt. 

c) Selbständige können eine 
besondere Verdienstaus-

fallpauschale je Stunde er-
halten, sofern sie einen 
den Regelsatz überstei-

genden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die 

Glaubhaftmachung erfolgt 
durch eine schriftliche Er-

klärung über die Höhe des 
Einkommens, in der die 
Richtigkeit der gemachten 

Angaben versichert wird. 
d) Personen, die einen Haus-

halt mit mindestens 2 Per-
sonen, von denen mindes-
tens eine ein Kind unter 14 

Jahren oder eine aner-
kannt pflegebedürftige 

Person nach SGB XI ist, o-
der einen Haushalt mit 
mindestens 3 Personen 

führen und nicht oder we-
niger als 20 Stunden je 

Woche erwerbstätig sind, 
erhalten für die Zeit der 
mandatsbedingten Abwe-

senheit vom Haushalt min-
destens den Regelstunden-

satz. Auf Antrag werden 
statt des Regelstundensat-
zes die notwendigen Kos-

ten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 

e) Entgeltliche Kinderbetreu-
ungskosten, die außerhalb 
der regelmäßigen Arbeits-

zeit aufgrund der mandats-
bedingten Abwesenheit 
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vom Haushalt notwendig 
werden, werden auf Antrag 
in Höhe der nachgewiese-

nen Kosten erstattet. Kin-
derbetreuungskosten wer-

den nicht erstattet bei Kin-
dern, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, es 

sei denn, besondere Um-
stände des Einzelfalls wer-

den glaubhaft nachgewie-
sen. 

f) In keinem Fall darf der Ver-

dienstausfallersatz den Be-
trag von 39,00 € je Stunde 

überschreiten. 
 

(5) Stellvertretende Bürgermeister 

nach § 67 Abs. 1 GO NRW und 
Fraktionsvorsitzende - bei Frakti-

onen mit mindestens 10 Mitglie-
dern auch ein stellvertretender 

Vorsitzender - erhalten neben 
den Entschädigungen, die den 
Ratsmitgliedern nach § 45 GO 

NRW zustehen, eine Aufwands-
entschädigung nach Maßgabe der 

EntschVO. 
 
 

(6) Stellvertretende Bürgermeister, 
die gleichzeitig Fraktionsvorsit-

zende oder stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende sind, erhalten 
nur eine Aufwandsentschädi-

gung. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

vom Haushalt notwendig 
werden, werden auf Antrag 
in Höhe der nachgewiese-

nen Kosten erstattet. Kin-
derbetreuungskosten wer-

den nicht erstattet bei Kin-
dern, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, es 

sei denn, besondere Um-
stände des Einzelfalls wer-

den glaubhaft nachgewie-
sen. 

f) In keinem Fall darf der Ver-

dienstausfallersatz den Be-
trag von 39,00 € je Stunde 

überschreiten, der in der 
EntschVO festgesetzt ist. 

(5) Stellvertretende Bürgermeister 

nach § 67 Abs. 1 GO NRW und 
Fraktionsvorsitzende - bei Frakti-

onen mit mindestens 10 mehr als 
8 Mitgliedern auch ein stellvertre-

tender Vorsitzender, mit mindes-
tens 16 Mitgliedern auch 2 stell-
vertretende Vorsitzende - erhal-

ten neben den Entschädigungen, 
die den Ratsmitgliedern nach 

§ 45 GO NRW zustehen, eine Auf-
wandsentschädigung nach Maß-
gabe der EntschVO. 

(6) Stellvertretende Bürgermeister, 
die gleichzeitig Fraktionsvorsit-

zende oder stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende sind, erhalten 
nur eine Aufwandsentschädi-

gung. 
(7) Von der Regelung, wonach Vor-

sitzende von Ausschüssen des 
Rates grundsätzlich eine zusätzli-
che Aufwandsentschädigung 

nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO 
NRW i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 Ent-

schVO erhalten, werden gemäß § 
46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO NRW 
folgende weitere Ausschüsse aus-

genommen:  
- Rechnungsprüfungsaus-

schuss 
- Ausschuss für Kinder, Ju-

gend und Familie 

- Wahlprüfungsausschuss 
- Stadtwerkeausschuss 
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(7) Ortsvorsteher erhalten eine mo-
natliche Aufwandsentschädigung 

nach Maßgabe der EntschVO. Da-
neben steht dem Ortsvorsteher 
Ersatz des Verdienstausfalles 

nach Maßgabe des 
§ 39 Abs. 7 Satz 7 i.V.m. § 45 

Abs. 1 GO NRW zu. 
 

§ 13 
Genehmigung von Rechtsgeschäften 

 

(1) Verträge mit Rats- und Aus-
schussmitgliedern, Ortsvorste-

hern und leitenden Dienstkräften 
der Stadt bedürfen der Genehmi-
gung des Rates. 

 Hiervon ausgenommen sind: 
 a) Verträge aufgrund festste-

hender Tarife, 
b) Verträge über Vermietung 

von Wohnungen nach Zu-

stimmung durch den zustän-
digen Ausschuss, 

c) Vergabe von Aufträgen auf-
grund öffentlicher oder be-
schränkter Ausschreibungen 

nach Zustimmung durch den 
zuständigen Ausschuss, 

d) Verträge welche einfache Ge-
schäfte der laufenden Verwal-
tung (§ 41 Abs. 3 GO NRW) 

darstellen. 
(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne 

dieser Vorschrift sind der Bürger-
meister, die Beigeordneten, die 
Kämmerin und die Leiter der Or-

ganisationseinheiten nach den 
geltenden Organisationsplänen 

- Ausschuss für Schule, 
Sport und Kultur 

- Ausschuss für Soziales, De-

mografie, Integration und 
Inklusion 

- Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

- Ausschuss für Klimaschutz 

und Umwelt 
- Ausschuss für Bau, Wirt-

schaftsförderung und Tou-
rismus 

 

(8)   Ortsvorsteher erhalten eine mo-
natliche Aufwandsentschädigung 

nach Maßgabe der EntschVO. Da-
neben steht dem Ortsvorsteher 
Ersatz des Verdienstausfalles 

nach Maßgabe des 
§ 39 Abs. 7 Satz 7 i.V.m. § 45 

Abs. 1 GO NRW zu. 
 

§ 13 
Genehmigung von Rechtsgeschäften 

 

(1) Verträge mit Rats- und Aus-
schussmitgliedern, Ortsvorste-

hern und leitenden Dienstkräften 
der Stadt bedürfen der Genehmi-
gung des Rates. 

 Hiervon ausgenommen sind: 
 a) Verträge aufgrund festste-

hender Tarife, 
b) Verträge über Vermietung 

von Wohnungen nach Zu-

stimmung durch den zustän-
digen Ausschuss, 

c) Vergabe von Aufträgen auf-
grund öffentlicher oder be-
schränkter Ausschreibungen 

nach Zustimmung durch den 
zuständigen Ausschuss, 

d) Verträge welche einfache Ge-
schäfte der laufenden Verwal-
tung (§ 41 Abs. 3 GO NRW) 

darstellen. 
(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne 

dieser Vorschrift sind der Bürger-
meister, die Beigeordneten, die 
Kämmerin und die Leiter der Or-

ganisationseinheiten nach den 
geltenden Organisationsplänen 
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der Stadtverwaltung sowie die 
gem. § 68 Abs. 3 Satz 1 GO NRW 
mit der auftragsweisen Erledi-

gung bestimmter Angelegenhei-
ten betrauten Beamten und An-

gestellten. 
§ 14 

Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwal-

tung gelten im Namen des Rates 
als auf den Bürgermeister über-
tragen, soweit nicht der Rat sich 

oder einem Ausschuss für einen 
bestimmten Kreis von Geschäften 

oder für den Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehält. Nähere Ein-
zelheiten sind in der Zuständig-

keitsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse der Stadt Mecken-

heim festgelegt.  
(2) Der Bürgermeister trifft die 

dienstrechtlichen und arbeits-
rechtlichen Entscheidungen, so-
weit gesetzlich oder nachfolgend 

nichts anderes bestimmt ist. Ent-
scheidungen für Bedienstete in 

Führungsfunktionen, die das be-
amtenrechtliche Grundverhältnis 
oder das Arbeitsverhältnis eines 

Bediensteten zur Stadt verän-
dern, sind durch den Rat im Ein-

vernehmen mit dem Bürgermeis-
ter zu treffen, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

Kommt ein Einvernehmen nicht zu 
Stande, kann der Rat die Ent-

scheidung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Ratsmitglieder treffen. 

Bei Entscheidungen des Rates 
nach Satz 2 und 3 stimmt der Bür-

germeister nicht mit. Erfolgt eine 
Entscheidung nach Satz 2 oder 3 
nicht spätestens in der auf die 

erstmalige Beratung des Rates 
folgenden Sitzung, gilt Satz 1. Be-

dienstete in Führungsfunktionen 
sind Leiter von Organisationsein-
heiten, die dem Hauptverwal-

tungsbeamten oder einem ande-
ren Wahlbeamten oder diesem in 

der Stadtverwaltung sowie die 
gem. § 68 Abs. 3 Satz 1 GO NRW 
mit der auftragsweisen Erledi-

gung bestimmter Angelegenhei-
ten betrauten Beamten und An-

gestellten. 
§ 14 

Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwal-

tung gelten im Namen des Rates 
als auf den Bürgermeister über-
tragen, soweit nicht der Rat sich 

oder einem Ausschuss für einen 
bestimmten Kreis von Geschäften 

oder für den Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehält. Nähere Ein-
zelheiten sind in der Zuständig-

keitsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse der Stadt Mecken-

heim festgelegt.  
(2) Der Bürgermeister trifft die 

dienstrechtlichen und arbeits-
rechtlichen Entscheidungen, so-
weit gesetzlich oder nachfolgend 

nichts anderes bestimmt ist. Ent-
scheidungen für Bedienstete in 

Führungsfunktionen, die das be-
amtenrechtliche Grundverhältnis 
oder das Arbeitsverhältnis eines 

Bediensteten zur Stadt verän-
dern, sind durch den Rat im Ein-

vernehmen mit dem Bürgermeis-
ter zu treffen, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

Kommt ein Einvernehmen nicht zu 
Stande, kann der Rat die Ent-

scheidung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Ratsmitglieder treffen. 

Bei Entscheidungen des Rates 
nach Satz 2 und 3 stimmt der Bür-

germeister nicht mit. Erfolgt eine 
Entscheidung nach Satz 2 oder 3 
nicht spätestens in der auf die 

erstmalige Beratung des Rates 
folgenden Sitzung, gilt Satz 1. Be-

dienstete in Führungsfunktionen 
sind Leiter von Organisationsein-
heiten, die dem Hauptverwal-

tungsbeamten oder einem ande-
ren Wahlbeamten oder diesem in 



15 
 

der Führungsfunktion vergleich-
baren Bediensteten unmittelbar 
unterstehen, mit Ausnahme von 

Bediensteten mit Aufgaben eines 
persönlichen Referenten oder 

Pressereferenten.  
(3)  Der Bürgermeister soll bei feierli-

chen Anlässen die Amtskette tra-

gen. 
 

§ 15 
Beigeordnete 

 

Es werden zwei hauptamtliche Beige-
ordnete gewählt. Einer der Beigeordne-

ten wird durch Beschluss des Rates 
zum allgemeinen Vertreter des Bürger-
meisters bestellt. Er führt die Amtsbe-

zeichnung „Erster Beigeordneter“. 
 

§ 16 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt, die durch Rechtsvor-

schrift vorgeschrieben sind, wer-
den im „Rhein-Sieg-Anzeigen-

blatt“ -Schaufenster/Blickpunkt, 
Amtsblatt der Stadt Meckenheim 
mit den Ortsteilen Altendorf-Ers-

dorf-Lüftelberg-Merl”, dessen 
Herausgeber des amtlichen Teils 

der Bürgermeister ist, vollzogen. 
(2) Sollte die Form der Bekanntma-

chung nach Abs. 1 infolge höherer 

Gewalt oder sonstiger unabweis-
barer Ereignisse nicht möglich 

sein, erfolgt die öffentliche Be-
kanntmachung ersatzweise durch 
Aushang am Rathaus. Sie ist mit 

Ablauf des Tages vollzogen, an 
dem die Öffentlichkeit davon 

Kenntnis nehmen konnte. Sofern 
die Bekanntmachung nicht durch 
Zeitablauf gegenstandslos gewor-

den ist, ist sie nachrichtlich in der 
durch Abs. 1 allgemein vorge-

schriebenen Form unverzüglich 
nachzuholen. 

 

 
 

der Führungsfunktion vergleich-
baren Bediensteten unmittelbar 
unterstehen, mit Ausnahme von 

Bediensteten mit Aufgaben eines 
persönlichen Referenten oder 

Pressereferenten.  
(3)  Der Bürgermeister soll bei feierli-

chen Anlässen die Amtskette tra-

gen. 
 

§ 15 
Beigeordnete 

 

Es werden zwei hauptamtliche Beige-
ordnete gewählt. Einer der Beigeordne-

ten wird durch Beschluss des Rates 
zum allgemeinen Vertreter des Bürger-
meisters bestellt. Er führt die Amtsbe-

zeichnung „Erster Beigeordneter“. 
 

§ 16 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt, die durch Rechtsvor-

schrift vorgeschrieben sind, wer-
den im „Rhein-Sieg-Anzeigen-

blatt“ -Schaufenster/Blickpunkt, 
Amtsblatt der Stadt Meckenheim 
mit den Ortsteilen Altendorf-Ers-

dorf-Lüftelberg-Merl”, dessen 
Herausgeber des amtlichen Teils 

der Bürgermeister ist, vollzogen. 
(2) Sollte die Form der Bekanntma-

chung nach Abs. 1 infolge höherer 

Gewalt oder sonstiger unabweis-
barer Ereignisse nicht möglich 

sein, erfolgt die öffentliche Be-
kanntmachung ersatzweise durch 
Aushang am Rathaus. Sie ist mit 

Ablauf des Tages vollzogen, an 
dem die Öffentlichkeit davon 

Kenntnis nehmen konnte. Sofern 
die Bekanntmachung nicht durch 
Zeitablauf gegenstandslos gewor-

den ist, ist sie nachrichtlich in der 
durch Abs. 1 allgemein vorge-

schriebenen Form unverzüglich 
nachzuholen. 
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§ 17 
In-Kraft-Treten 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Mecken-
heim vom 15.12.2014 tritt am Tage 

nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
frühere Hauptsatzung vom 23.11.2009 

außer Kraft. 

§ 17 
In-Kraft-Treten 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Mecken-
heim vom 15.12.2014 xx.11.2020 tritt 

am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die frühere Hauptsatzung vom 

23.11.2009 15.12.2014 außer Kraft. 
 


